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 Veröffentlicht am 16.01.1996

Norm

UWG §7 B

Rechtssatz

Das Verbot, etwas zu behaupten, schließt das Verbot, die Informationsschrift, in der die beanstandeten Behauptungen

enthalten sind, zu verteilen (und damit die Behauptungen zu verbreiten), nicht in sich.
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